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Beschäftigungsverbote und -beschränkungen für Jugendliche
Einleitung
 
Ausbildung im Sinne dieser Verordnung ist jede Ausbildung im Rahmen eines Lehrverhältnisses oder eines sonstigen gesetzlich oder kollektivvertraglich geregelten Ausbildungsverhältnisses.
Die in dieser Verordnung für die Ausbildung vorgesehenen Ausnahmen von Beschäftigungsverboten gelten nur, soweit diese Ausnahmen für die Vermittlung der wesentlichen Fertigkeiten und Kenntnisse nach den Ausbildungsvorschriften unbedingt erforderlich sind.
Aufsicht im Sinne dieser Verordnung ist die Überwachung durch eine geeignete fachkundige Person, die jederzeit unverzüglich zum Eingreifen bereitstehen muss.
Gefahrenunterweisung im Rahmen des Berufsschulunterrichts im Sinne dieser Verordnung ist eine spezielle theoretische und praktische Unterweisung zur Unfallverhütung nach Richtlinien der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt im Ausmaß von mindestens 24 Unterrichtseinheiten im Rahmen des Berufsschulunterrichts, die nachweislich absolviert wurde.
Arbeiten mit gefährlichen Arbeitsstoffen (§ 3 KJBG-VO)
 
Bestimmte Produkte und Stoffe, wie z.B. Kosmetika, Arzneimittel, Lebensmittel- und Medizinprodukte, entstehende biologische Arbeitsstoffe, fallen nicht unter die CLP-Verordnung und müssen daher nicht mit H-Sätzen gekennzeichnet sein. Im Rahmen der Evaluierung ist zu bewerten, ob diese Arbeitsstoffe unter eine Gefahrenkategorie fallen.
Tätigkeit / Arbeitsplatz / Arbeitsbereich
Arbeitsstoffe
Jugendliche
Lehrlinge
Löschen
Arbeiten unter physikalischen Einwirkungen (§ 4 KJBG-VO)  
Tätigkeit / Arbeitsplatz / Arbeitsbereich
Physikalische Einwirkungen
Jugendliche
Lehrlinge
Löschen
Arbeiten unter psychischen und physikalischen Belastungen (§ 5 KJBG-VO)
Tätigkeit / Arbeitsplatz / Arbeitsbereich
Psychische & physikalische Belastungen
Jugendliche
Lehrlinge
Löschen
Arbeiten mit gefährlichen Arbeitsmitteln (§ 6 KJBG-VO)
Tätigkeit / Arbeitsplatz / Arbeitsbereich
Arbeitsmittel
Jugendliche
Lehrlinge
Lehrlinge mit besonderer Gefahren-unterweisung
Löschen
Sonstige gefährliche sowie belastende Arbeiten und Arbeitsvorgänge (§ 7 KJBG-VO)
Tätigkeit / Arbeitsplatz / Arbeitsbereich
Gefährliche sowie belastende Arbeiten und Arbeitsvorgänge
Jugendliche
Lehrlinge
Löschen
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	TextField1: 
	CellArbeitsstoffe: Organische Peroxide (Gefahrenklasse 2.15) außer Typ A und B (H242)
	CellJugendliche: verboten
	CellLehrlinge: verboten
	Cell1: 
	CellEinwirkungen: Arbeiten in Strahlenbereichen ionisierender Strahlung im Sinn der Strahlenschutzgesetzes
	CellBelastungen: Arbeiten in Räumen mit Temperaturen unter -10 °C; erlaubt sind Arbeiten in Räumen mit Temperaturen von -10 °C bis -25 °C
	CellArbeitsmittel: Schweißarbeiten
	CellLehrlingeBesonders: erlaubt ab Beginn der Lehrzeit
	CellArbeiten: Industrielle Schlachtung von Tieren



